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Wir zeigen hier an einem Beispiel aus einer weitere n 
Stellungnahme von Prof. Rascher vom 29.09.2004 die Art 
und Weise – ja Methodik – seiner Falschaussagen geg en 
Petra Heller: Dieses Schreiben von Prof. Dr. Rasche r 
beschäftigt sich immerhin mit der Stellungnahme Pro f. Dr. 
med. O, Universität Würzburg, der im Gegensatz zu P rof. Dr. 
Rascher die Langzeitantibiose bei Borreliose befürw ortet. 
Dieses Schreiben hat für den Entscheidungsprozeß de s 
Gerichtes also einiges Gewicht.  
 
Prof. Dr. Rascher unterstellt Prof. Dr. med. O. in seinem Schreiben vom 29.09.2004 
kurzerhand eine Falschaussage, um so die Position von Prof. Dr. O. als Gutachter zu 
untergraben: „Herr Prof. Dr. O. beruft sich auf Herrn PD Dr. H. J. Girschick, 
Universitäts-Kinderklinik Würzburg. Dieser Wissenschaftler hat sehr gute Arbeiten in 
Zellkultursystemen über die Wirkweise von Borrrelien veröffentlicht. Ich habe ihn 
angerufen und ihn über die von Prof. Dr. O. erwähnte Kooperation befragt. Er teilte 
mir mit, daß ein einziges Vorgespräch mit Herrn Prof. O. über den Einsatz von 
Fluconazol in vitro (Untersuchungen in Zellsystemen im Reagenzglas in seinem 
Labor) stattgefunden habe. Er weist mit aller Schärfe folgenden Satz als unwahr 
zurück: ‚in Kooperation mit dem Privatdozenten Dr. Girschick.......wurde von mir Prof. 
Dr. O., (Anm. des Verfassers) eine ergänzende Therapie mit Fluconazol entwickelt.’  

Herr PD Dr. H. J. Girschick hat die Therapie nicht entwickelt, ist bzw. war aber bereit, 
diese Substanz im Zellsystem zu untersuchen.“    

Hier Prof. Rascher im Original: 

 

Soweit Prof. Rascher über Prof. O. in der Stellungnahme vom 29.09.2004.                                                                                                  

Bei genauerem Lesen bemerkt man, daß Prof. Dr. Rasc her Prof. O. hier eine 
Falschaussage unterstellt, die jener nie gemacht ha t. Die vollständige auf Dr. 
Girschik bezogene Satz aus der Stellungnahme von Pr of. O. heißt: „In 
Kooperation mit dem Privatdozent Dr. Girschik (Universitäts Kinderklinik, Würzburg) 
der grundlegende Untersuchungsergebnisse über die intrazelluläre Existenz und 
Vermehrung von Borrelien publizierte, wurde von mir eine ergänzende Therapie mit 
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Fluconazol entwickelt.“  (Siehe die vollständige Stellungnahme von Prof. O. vom 
13.09.2004 auf den Seiten 3-5). 

Prof. Dr. O. schreibt: „... wurde von mir  eine ergänzende Therapie mit Fluconazol 
entwickelt.“ Er schreibt NICHT, daß PD Dr. Girschick die Therapie entwickelt habe. 
Dies die von Prof. Rascher Prof. O. gegenüber dem Gericht unterstellte 
Falschaussage. Prof. Rascher am Ende seiner Stellungnahme gegen Prof. Dr. O.: 
„Zudem spricht die Einbeziehung eines anerkannten pädiatrischen Borrelienforschers 
mit falschen Zitaten gegen die Glaubwürdigkeit dieses Gutachters.“ 

Hier Prof. Rascher im Original: 

 

(…………….) 

 

 

Ein starker Vorwurf gegen Prof. Dr. med. O ! 
Die Methodik Prof. Raschers ist es also, den für Frau Heller Stellung nehmen-den Dinge in 
den Mund zu legen, die sie nicht geäußert haben, um sie dann zu widerlegen und 
herabzuwürdigen. Diese Methodik zeigt Prof. Rascher an verschiedenen Orten seiner 
„gutachterlichen Stellungnahmen“ (siehe die Offenen Briefe Nr. 5-9). 

 
 

Hier die ganze Stellungnahme von 
Prof. Dr. med. O.: 
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